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auffassen ließ, durch die 50  passus jenseits der Pforten einer Basilika 
angeregt sein, die von der damals in Chartres nachweisbaren Consti-
tutio Sirmondiana 13 festgelegt waren275. Damit wäre im Pactus defi-
niert, was das Konzil noch offen gelassen hatte, und der Pactus kann 
schlüssig um das Konzil herum angeordnet werden. Denn da im ersten, 
Childebertschen Teil des Pactus nichts zum Kirchenasyl verlautet, lässt 
sich dieser Teil vor dem Konzil von Orléans 541 ansetzen, dessen Un-
terschriften vom 14. Mai 541 datieren. Die beiden Asylkapitel dagegen 
schließen den zweiten, Chlotharschen Teil ab, so dass zumindest diese 
beiden Kapitel, wenn nicht der gesamte zweite Teil, nach dem 14. Mai 
entstanden scheinen276. Dasselbe würde dann auch für den gemeinsa-
men Schlussteil gelten und die Endredaktion des Pactus.

War Orléans 541 der Angelpunkt, so fällt der Blick auf einen ganz 
bestimmten Teilnehmer, ohne den nichts beschlossen werden konnte, 
was cum episcopis convenit: Iniuriosus von Tours, Chlothars einziger 
Metropolit und als Wächter des Martinsgrabes vom Asylrecht be-
sonders tangiert. Er hatte 541, anders als noch 538, das Aurelianense 
persönlich besucht und war, wie der baldige Steuerstreit zeigt277, 
durchaus willens und fähig, sich bei Chlothar Respekt zu verschaffen. 
Seinem Einfluss wäre das den eigentlichen Intentionen des Pactus 
zuwiderlaufende Asylrecht für Räuber am ehesten zuzutrauen.

Vor allem aber würde das Jahr 541 die Bedingungen erfüllen, die sich 
aus der dreimal bemühten pax des Pactus pro tenore pacis und dem 
Pathos des inter nos germanitatis caritatis indisruptum vinculum erge-
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